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Kommunalrecht;
Änderung des Gebietes der Gemeinde Forstinning, Landkreis Ebersberg, 
und der Gemeinde Pastetten, Landkreis Erding, und der Landkreise Ebers
berg und Erding

Anlagen
3 Pläne (Nr. 1 bis 3) M 1:1000 (Ausschnitte des Umgliederungsgebietes)
1 Plan M 1:2500 des gesamten Umgliederungsgebietes

Sehr geehrte Frau Gackstatter,

die Gemeinden Pastetten und Forstinnung regten die Umgliederung der 
folgenden Flurnummern an:

von Pastetten nach Forstinnung:

Flurstück Nr.
3477/1
3477/2
3477/3
3476/2
3476/3
3476/4
3475/4
3475/1
Gesamtfläche

Fläche in m2 
289 
387 

1047 
170 
195 
188 
146 

19316
21738
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von Forstinnung nach Pastetten

Flurstück Nr. Fläche in m2
1720
1720/1
1720/2
1712/4
1712/3
1679/2
1679/6
1679/3
1679/4
1679/5
1687
1688/5
327/6

433/7

11.221
448

2.506
2.496

788
259

50
1.976

247
110
378
820
383

56

Gesamtfläche 21.738

Grund für die Änderung ist die Fertigstellung der A 94 Forstinning / Pastetten. Zur Zeit 
sind entweder die Gemeinde Forstinning oder die Gemeinde Pastetten für den Unterhalt 
jeweils kleiner Wegabschnitte der bereits vorhandenen bzw. neu hergestellten Feldwege 
entlang der A 94 zu den landwirtschaftlichen Grundstücken zuständig. Durch die Gebiet
sänderung soll die Unterhaltspflicht vereinfacht und klar geregelt werden. Außerdem sol
len dadurch die Kosten für den Unterhalt der Feldwege gesenkt werden.

Wir beabsichtigen eine neue Grenzziehung, die den Vorschlägen der Gemeinden Forst
inning und Pastetten entspricht. Bitte legen Sie bis zum 30.11.2018 eine beschlussmäßi
ge Stellungnahme des zuständigen Kreisorganes in Form eines beglaubigten Beschluss
buchauszuges vor. Der Beschluss sollte auch eine Aussage darüber enthalten, ob Sie 
damit einverstanden sind, dass im Umgliederungsgebiet das Recht der aufnehmenden 
Körperschaft gilt.

Mit freundlichen Grüßen

Marianne Kramschuster

-2-



3475/1



2



1:
10

00



Umqliederunq folgender Grundstücke

von Pastetten nach Forstinning

Flurstück Nr. Fläche in m2

3477/1
3477/2
3477/3
3476/2
3476/3
3476/4
3475/4
3475/1

289
387

1047
170
195
188
146

19316

Gesamtläche: 21738

von Forstinning nach Pastetten

Flurstück Nr. Fläche in m2

1720
1720/1
1720/2
1712/4
1712/3
1679/2
1679/6
1679/3
1679/4
1679/5
1687
1688/5
327/6
433/7

11221
448

2506
2496

788
259
56

247
110
378
820
383

50
1976

Gesamtläche: 21738


